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30. Petition 17/2602 betr. Beschwerde über das Ve-
terinäramt, Pferdehaltungs- und Betreuungs-
verbot

Der Petent wendet sich an den Petitionsausschuss mit
der Bitte um Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Vor-
gehens des Landratsamts im Zusammenhang mit tier-
schutzrechtlichen Kontrollen.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

l. Sachverhalt

Nach Auskunft des zuständigen Regierungspräsidi-
ums wurde im Rahmen tierschutzrechtlicher amtlicher
Kontrollen zunächst die Erteilung von Reitunterricht
mit vertraglichen Regelungen ohne $ I I Erlaubnis be-
2n5fandsf. In den folgenden Kontrollen rückte dann
die ungenügende Hufbehandlung mit in den Vorder-
grund. Aufgrund der Nichteinhaltung der gesetzlichen
Regelungen und der Anordnungen des Landratsamtes
wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet und
ein Zwangsgeld festgesetzt. Diese behördlichen Maß-
nahmen wurden auf Grundlage der amtstierärztlichen
(und fachtierärztlichen) Beurteilung der zuständigen
Amtstierärztin und gegen die dauerhafte Uneinsich-
tigkeit der verantwortlichen Tierhalterin durchgesetzt.

Aktuell wartet das Landratsamt mit der Vollstreckung
der Anordnung vom l. Juni 2023 (Tierhalteverbot für
Pferde) bis die Entscheidung des zuständigen Verwal-
tungsgerichts über die Klagen vom 14. Juli 2023 und
28. Dezember 2023 vorliegt.

Gemäß $ I Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBI. I Sei-
te 1206,1313), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz20
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBI. I Seite
2752) geändent worden ist (TierSchG), darf niemand
einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Lei-
den oder Schäden zufügen.

Gemäß $ 2 TierSchG muss, wer ein Tier hält, betreut
oder zu betreuen hat, das Tier seiner Art und seinen
Bedürfirissen entsprechend angemessen emähren, pfle-
gen und verhaltensgerecht unterbringen, darfdie Mög-
licirkeit des Tieres Zu ärtgemäßer B,:wegung nicht so
einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare
Leiden oder Schäden zugefügt werden, muss über die
fiir eine angemessene Ernährung, Pflege und verhal-
tensgerechte Unterbringung des Tieres erforderliche
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Nach $ 16 Absatz I Nummer 1 TierSchG, unterliegen
Nutztierhaltungen einschließlich Pferdehaltungen der
Aufsicht durch die zuständige Behörde.

Ausweislich des $ I der Tierschutzzuständigkeitsver-
ordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz vom 21. Juli 2014 (GBl. vom 12. Au-
gust 2014 Seite 383), die zuletzt durch Artikel 121 der
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 Sei-
te l, l5) geändert worden ist, sind zuständige Behör-
den die unteren Verwaltunssbehörden.

Gemäß $ l6a Absatz 1 Satz I TierSchG trifft die zu-
ständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter
Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße
notwendigen Anordnungen. Gemäß $ l6a Absatz 1
Satz 2 Nummer I TierSchG kann sie insbesondere im
Einzelfall die zur Erfüllung der Anforderungen des $ 2
TierSchG erforderlichen Maßnahmen anordnen.

Nach $ l6a Absatz I Satz2 Nummer 2 TierSchG kann
die Behörde ein Tier, das nach dem Gutachten des be-
amteten Tierarztes mangels Erfiillung der Anforde-
rungen des $ 2 TierSchG erheblich vernachlässigt ist
oder schwerwiegende Verhaltensstörungen aufzeigt,
dem Halter fortnehmen und so lange auf dessen Kos-
ten anderweitig pfleglich unterbringen, bis eine den
Anforderungen des $ 2 TierSchG entsprechende Hal-
tung des Tieres durch den Halter sichergestellt ist; ist
eine anderweitige Unterbringung des Tieres nicht
möglich oder ist nach Fristsetzung durch die zu,ständi-
ge Behörde eine den Anforderungen des $ 2 entspre-
chende Haltung durch den Halter nicht sicherzustel-
len, kann die Behörde das Tier veräußern.

Nach $ 16a Absatz I Satz2 Nummer 3 TierSchG kann
die Behörde demjenigen, der u. a. den Vorschriften
des $ 2 TierSchG oder einer Anordnung nach $ l6a
Absatz 1Satz2 Nummer I TierSchG wiederholt oder
grob zuwidergehandelt und dadurch den von ihm ge-
haltenen oder betreuten Tieren erhebliche oder länger
anhaltende Schmerzen oder Leiden oder erhebliche
Schäden zugefilgt hat, das Halten oder Betreuen von
Tieren einer bestimmten oder jeder Art untersagen.

2. Rechtliche Würdigung

Die Voraussetzungen der o. g. Vorschriften und der
darauf basierenden Anordnungen des Landratsamtes
waren im vorliegenden Fall erftillt und sind deshalb
rechtskonform.

Insbesondere ist die Veräußerung der fortgenomme-
nen bzw. fortzunehmenden Tiere geeignet und erfor-
derlich, um eine Rückgabe der Tiere zu verhindern
und die Tiere somit dauerhaft vor weiteren Leiden,
Schmerzen und/oder Schäden zu schützen.

Das Interesse der Allgemeinheit an einem effektiven
Tierschutz überwiegt vorliegend das Interesse der
Tierhalterin. Aufgrund ihres bisherigen Verhaltens
hat sie gezeigt, dass sie zu einer ordnungsgemäßen,
den Belangen des Tierschutzes Rechnung tragenden
Tierhaltung nicht willens bzw. auch nicht f?ihig ist.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass dem
Tierschutz Verfassungsrang (Artikel 20a Grundge-
setz) zukommt und damit ein hohes öffentliches Inter-
esse an einer effektiven Durchsetzung tierschutzrecht-
licher Anordnungen besteht. Die in Frage stehenden
Maßen sind somit auch verhältnismäßig.

Zur Uneinsichtigkeit der Tierhalterin hat das Verwal-
tungsgericht in seinem Beschluss vom 8. Mai 2023
festgestellt, dass ,,die Antragstellerin durch ihr Ver-
halten seit der ersten Kontrolle ihres Betriebes am
4. November 2021 gezeigl hat, dass sie aufgrund ihrer
persönlichen Uberzeugungen nicht dazu in der Lage
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Notiz
Vorsätzliche Falschauskunft wider besseren Wissens:Nachweislich allumfänglich Rufmord seitens vorgeblicher "Amtstierärztin".
- "dauerhafte Uneinsichtigkeit"
Schutzbehauptung der Fr.Stucke, um von eigenen tatsächlichen tierschutzrechtlichen Verstößen abzulenken
- "Unbelehrbarkeit" ist jedoch auf Fr.  Stucke,Diana nachweislich zutreffend.
- Eintreibung von Zwangsgeldern auf Grundlage wissentlich verleumderischer vorsätzlich falscher Vorwürfe.(Straftat: Vollstreckung gegen Unschuldige)
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Die Anforderungen gem. §2 TierSchG werden durch unsere Tierschutzeinrichtung schon immer deutlich übererfüllt, s.h. u.a.Zertifizierung LAG.Nicht voreingenommene Amtstierärzte des LRA RV haben mehrfach handschriftliches Gutachten mit Eintragung"keine Beanstandungen" hinterlassen.
Nur das Tätertrio Stucke/Huber/Hild war außerstande, eine wahrheitsgemäße Beurteilung vorzulegen.
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Die bloße Unterstellung dessen,ohne substantiierten, wahrheitsgemäßen Nachweis liefern zu müssen, ist zureichend,um Rufmord zu legalisieren???
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Dies ist als schwere Verleumdung zu werten, da der wahre Sachverhalt offenlegt, dass mehrere vorgebliche Amtsveterinäre die fortgesetzte Vortäuschung von Straftaten begehen, Ihren Garantenpflichten wie auch den Dienstvorschriften & dem Amtseid in keinster Weise Folge leisten.
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"Feststellung" unmöglich, da keinerlei qualifizierten, substantiierten Ermittlungen von unabhängiger Seite anerkannt wurden. Vereitelung real existenten rechtlichen Gehörs.- kein rechtsstaatlich legitimer,rechtsgültiger  Gerichtsbescheid existent.
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ist, die tierschutzkonforme Versorgung erkrankter
Pferde sicherzustellen. Sie wird das auch nicht in ab-
sehbarer Zukunft sein, da ihr Verhalten auf einer tie-
fer verwurzelten Überzeugung beruht und ein Gesin-
nungswandel nicht erkennbar ist. Ihr Verhalten ist er-
kennbar von der Uberzeugung getragen, erkrankte
Pferde eigenständig ohne Hinzuziehung eines Tierarz-
tes behandeln zu können. Sie ist ferner nicht in der
Lage, sich an Therapieempfehlungen von Tierärzten
bezüglich ihrer Pferde zu halten, da sie meint, deren
Erkrankungen besser beurteilen zu können als Tier-
ärzte - freilich ohne selbst approbierte Tierärztin zu
sein, geschweige denn die Ausbildung hierzu durch-
laufen zu haben."

Ergänzend hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg in seinem Beschluss vom 14. Septem-
ber 2023 festgestellt: ,,Vielmehr belegt der nicht an-
satzweise tierschutzrechtlich angemessene Umgrytg
mit der Erkrankung des Pferdes weiterhin die bereits
vom Verwaltungsgericht angesprochene Uneinsich-
tigkeit der Antragstellerin in die zur Behandlung der
Schimmelstute erforderlichen Maßnahmen. So beharrt
sie weiterhin darauf, dass es mehrere Möglichkeiten
der Behandlung der Erkrankung gebe, ohne dies in
irgendeiner Weise durch tierärztliche Erkenntnisse zu
untermauern".

Auch der Vortrag der Rechtsanwältin zu einem Huf-
schmied ,,ändert nichts an der zutreffenden Feststel-
lung des Verwaltungsgerichts, dass die Antragstelle-
rin die Erkrankung der Schimmelstute nicht ausrei-
chend hat behandeln lassen und zulasten der Gesund-
heit des Pferdes ihre eigene Meinung zur notwendi-
gen Behandlung des Tieres tiber den fachlichen Rat
der Tierärzte gestellt hat."

Nach Prüfung des Sachverhalts hinsichtlich der von-
seiten des Petenten geäußerten dienstrechtlichen Vor-
würfe gegen das Verhalten einer Amtstierärztin im
Landratsamt ergeben sich keine Anhaltspunkte fi.ir das
Vorliegen einer Dienstpfl ichtverletzung.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abeeholfen werden.
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Zitat der rufmörderischen,böswilligen Unterstellungen seitens Tätertrio Stucke/Huber/Hild.
- Die fortgesetzte Verbreitung dessen ist eine Straftat.
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- Nachweis der fehlenden Integrität des VGH B-W, abermals direkte Übernahme der Hetzschriften des Tätertrios Stucke/Huber/Hild.
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Hier wurde durch Schreiben des LRA RV nachgewiesen, dass Tätertrio Stucke/Huber/Hild, vorgebliche Amtsveterinärinnen, als Pharmavertreter agieren & keine zureichenden Kenntnisse der vorgeblichen Symptomatik des durch Sie angegriffenen Tieres besitzen,jedoch fortgesetzt den wahren Sachverhalt vertuschen & alle Beweismittel zugunsten der Geschädigten wahlweise zu fälschen oder zu vernichten suchen.
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Ein "Verwaltungsgericht" kann keine qualifizierten Aussagen zu Tiermedizinischer Behandlung treffen, insbesondere dann nicht, wenn vorsätzlich jede Aufforderung seitens der Geschädigten, eine zuverlässige, unabhängige Beurteilung zu veranlassen oder anzuerkennen, ignoriert wird.
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Der Petitionsausschussvorsitzende Herr Marwein, Thomas hat offenkundig, gemäß Verkündung in seinem ersten Antwortschreiben an seiner pauschalen Fehleinschätzung der (fehlenden) Integrität des Veterinäramts Ravensburg unerschütterlich und unbelehrbar 
allen Beweisen zum Trotz festgehalten.





